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A. Einleitung

I. Einführung in die Thematik

„Alles auf dieser Welt kann man rückgängig machen, bloss nicht das Wissen“1

Dieses Zitat veranschaulicht das mit der Preisgabe einer Information stets verbun-
deneRisiko: Einmal eröffnet, wird die Information Teil desWissens desGegenübers.
Sie lässt sich nun nicht mehr zurückholen, nicht mehr „ungesagt“ machen. Durch die
Weitergabe einer Information begibt sich damit der Mitteilende in eine gewisse
Abhängigkeit von seinem Gegenüber, dessen Umgang mit den erhaltenen Er-
kenntnissen seinemEinflussbereich von nun an in der Regelweitgehend entzogen ist.

Daher setzt die Bereitschaft zur Preisgabe von Informationen imRegelfall ein – je
nach Brisanz der Inhalte – grundlegendes Vertrauen in das Gegenüber und seinen
sorgsamen Umgang mit den gewonnenen Erkenntnissen voraus. Daraus folgt zu-
gleich, dass die Bereitschaft zur Preisgabe (korrekter und relevanter) Informationen
rapide sinkt, sobald das Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten gestört ist.
Dieser Effekt lässt sich nicht nur im allgemeinen zwischenmenschlichen Mitein-
ander beobachten, sondern ist auch im Bereich des Gesellschafts-, Arbeits- und
Wirtschaftsrechts von Bedeutung:

Ein in letzter Zeit von der Öffentlichkeit immer stärker begleitetes Phänomen ist
der Ruf nach einer persönlichen Verantwortlichkeit von Vorstandsmitgliedern für
„Fehltritte“ der von ihnen geleiteten Gesellschaft. Im Rahmen der „VW-Dieselaf-
färe“ samt damit zusammenhängenden Kartellvorwürfen2 werden allerdings nun-
mehr nicht nur mehr die fehlenden ethischen Standards vieler Automanager, die „die
Haltung des ehrlichen Kaufmanns vermissen lassen“, medial angeprangert.3 Viel-
mehr sehen sich ehemalige und (noch) amtierende Topmanager deutscher Auto-
mobilkonzerne potentiellen Schadensersatzforderungen der Unternehmen, die sie
führten oder (noch) führen, ausgesetzt. So lassen die Kontrollgremien der Unter-
nehmen VW und Audi nach Medieninformationen derzeit juristisch prüfen, ob sich

1 Moravia, Alberto, ital. Schriftsteller, in: Nebelspalter: Schweizerische humoristisch-sa-
tirische Wochenschrift – 102. Jahrgang (1976), Heft 27, S. 5, online abgerufen am 25.10.2017
unter doi.org/10.5169/seals-613687 (Permalink), e-periodica der ETH-Bibliothek, Zürich.

2 Vgl. Dohmen/Hawranek, „Das Auto-Syndikat“, in: Der Spiegel, Nr. 30/22.7. 2017,
S. 12 ff. und Dohmen/Hawranek, „Das geheime Kartell der deutschen Autobauer“, in: SPIE-
GEL ONLINE v. 21.07.2017, zuletzt online abgerufen am 08.09.2018 unter http://www.spie
gel.de/wirtschaft/soziales/volkswagen-audi-porsche-bmw-und-daimler-unter-kartellverdacht-
a-1159052.html.

3 Afhüppe/Berschens/Fasse u.a., „Elite auf Abwegen“, in: Handelsblatt v.Wochenende 28./
29./30. Juli 2017, Nr. 144 (Dossier „Manager und Moral“), S. 45 (48).
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alle Vorstandsmitglieder des VW-Konzerns und seiner Tochterfirmen eines Orga-
nisationsversagens schuldig gemacht haben, das eine Vorstandshaftung wegen
mangelnder Organisation der unternehmensinternen Informationsweiterleitung be-
gründen könnte, obwohl (bzw. gerade weil) die Konzernchefs nichts von den Ab-
gasmanipulationen wussten.4

Für einige der amtierenden und ehemaligen Vorstandsmitglieder von VW könnte
sich eine derartige Haftungsinanspruchnahme möglicherweise existenzbedrohend
auswirken. Unklar ist zum einen, ob die D&O-Versicherung im „Dieselbetrug“-Fall
überhaupt eingreift, was nur der Fall ist, wenn die Vorstandsmitglieder nicht vor-
sätzlich gehandelt haben. Aber auch wenn die Versicherung voll einstandspflichtig
wäre, dürfte die Deckungssumme von rund 500 Millionen Euro angesichts der
Milliardensummen, die für den VW-Konzern derzeit auf dem Spiel stehen, eine
mögliche Regresshaftung der Vorstandsmitglieder kaum hinreichend absichern.5

Am Beispiel der VW-Vorstandsmitglieder lässt sich – ohne diese oder deren
Verhalten in Schutz nehmen zu wollen – gut nachvollziehen, welche existentiellen
Risiken für Vorstandsmitglieder im Falle der (drohenden) Haftungsinanspruchnah-
me auf dem Spiel stehen. Hinzu kommt, dass sich in letzter Zeit, auch wenn es
letztlich an belastbarem Zahlenmaterial fehlt6, ein Trend zur vermehrten Geltend-
machung der Vorstandshaftung abzuzeichnen scheint.7 Während man noch im Jahr
2001 davon ausging, dass „eine Haftung gemäß der Rechtsprechung zum unter-
nehmerischen Ermessensspielraum (die Business Judgement Rule war damals noch
nicht kodifiziert, Anm. d. Verf.) nur bei schlechthin unvertretbarem Vorstandshan-
deln eintreten“8 sollte, scheinen die Aufsichtsräte ihre ehemals diagnostizierte
„Beißhemmung“9 inzwischen verloren zu haben.10

4 Vgl.Gnirke, „Winterkorn und Stadler drohtMillionenforderung“, in: SPIEGELONLINE
v. 04.04.2017, zuletzt online abgerufen am 08.09.2018 unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/
unternehmen/volkswagen-martin-winterkorn-und-rupert-stadler-droht-millionenforderung-
a-1141287.html.

5 Fromme, „Versicherungsfall Dieselbetrug“, in: Süddeutsche Zeitung v. 19.10.2015,
Nr. 240, S. 23.

6 Vgl. Bachmann, Reform der Organhaftung? – Materielles Haftungsrecht und seine
Durchsetzung in privaten und öffentlichen Unternehmen – Gutachten E zum 70. Deutschen
Juristentag, E 12: „Der ,Normalfall‘ – Ein Dunkelfeld“.

7 Vgl. Bachmann, Reform der Organhaftung? – Materielles Haftungsrecht und seine
Durchsetzung in privaten und öffentlichen Unternehmen – Gutachten E zum 70. Deutschen
Juristentag, E 12 ff.; Bachmann, BB 2015, 771 (771); Bayer, NJW 2014, 2546 (2546); Flei-
scher,WM2005, 909 (909);Gaul, AG 2015, 109 (109);Hemeling, ZHR 178 (2014), 221 (223);
Hopt/Roth, in: Hirte u. a. (Hrsg.), Aktiengesetz Großkommentar, 5. Aufl. 2015, § 93 AktG,
Rdnr. 40; Hopt, ZIP 2013, 1793 (1793 ff.); Koch, NZG 2014, 934 (934); Kort, BOARD 2015,
239 (241); Paefgen, AG 2014, 554 (555); Reichert, ZHR 177 (2013), 756 (757); von Schenck,
NZG 2015, 494 (494); Schimmer, AnwBl 2006, 410 (410); Spindler, in: Goette/Habersack
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 4. Aufl. 2014, § 93 AktG, Rdnr. 3.

8 Rieger, in: Lutter/Scholz/Sigle, Festschrift für Martin Peltzer, 2001, S. 339 (S. 351 f.).
9 Vgl. Baums, ZHR 174 (2010), 593 (594); Habersack, ZHR 177 (2013), 782 (785 f.).
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Als Grund hierfür wird zum einen die ARAG/Garmenbeck11-Rechtsprechung des
BGH im Jahr 1997 genannt, die – obwohl sie durchaus viele Fragen offen ließ12 – von
der Praxis so aufgenommen wurde, dass den Aufsichtsrat grundsätzlich eine „Ver-
folgungspflicht“13 trifft, dieser also im Regelfall gehalten ist, der Gesellschaft gegen
ihre Vorstandsmitglieder zustehende Schadensersatzansprüche durchzusetzen.14

Zum anderen dürfte die vermehrte Inanspruchnahme von Vorstandsmitgliedern auch
gerade dadurch bedingt sein, dass die meisten größeren Unternehmen mittlerweile
zur Absicherung der Organhaftungsrisiken eine Managementhaftpflichtversiche-
rung (sog. D&O-Versicherung) unterhalten.15 In diesem Zusammenhang wurde das
Schlagwort: „Deckung schafft Haftung“16 geprägt.

Diese gewandelte Bereitschaft zur Haftungsinanspruchnahme ändert nichts
daran, dass ein Organhaftungsprozess für beide Seiten unangenehm und mit Risiken
verbunden ist. Die Gesellschaft läuft Gefahr, dass in einem möglicherweise unter
großer öffentlicher Anteilnahme durchgeführten Gerichtsverfahren Informationen
über firmeninterne Abläufe, Strategien oder gar Geschäftsgeheimnisse an die Öf-
fentlichkeit dringen, wodurch ihre Beziehungen zu Geschäftskunden und Ver-
triebspartnern leiden und ihr Renommé und damit ihre Absatzchancen gefährdet
werden könnten. Noch schwerer wiegende persönliche Konsequenzen hat im Re-
gelfall bereits die Haftungsinanspruchnahme, abgesehen von der häufig existenz-
bedrohenden Höhe des geltend gemachten Schadensersatzes17, für das betreffende
Vorstandsmitglied. Man denke nur an den Haftungsprozess des Unternehmens
Siemens gegen seinen ehemaligen Finanzvorstand Heinz-Joachim Neubürger18, der
tragische persönliche Folgen19 hatte. Ein anderes Beispiel ist die von den Medien
über Jahre hinweg ausgiebig begleitete prozessuale Aufarbeitung des straf- und

10 Fehrenbach, AG 2015, 761 (761); Sailer-Coceani, in: Ständige Deputation des Deut-
schen Juristentages, Verhandlungen des 70. Deutschen Juristentages, Band II/1, Sitzungsbe-
richte – Referate und Beschlüsse, Teil N, Hannover 2014, N 11 (N 14).

11 BGH, Urt. v. 21.04.1997 – II ZR 175/95, NJW 1997, 1926.
12 Faßbender, NZG 2015, 501 (passim); Habersack, NZG 2016, 321 (passim).
13 Vgl. Koch, NZG 2014, 934 (934).
14 Vgl. Ruchatz, AG 2015, 1 (1); Habersack, NZG 2016, 321 (321 f.); Freund, NZG 2015,

1419 (1419 f.); kritisch und für ein freieres Verfolgungsermessen der Aufsichtsräte: Bieder,
NZG 2015, 1178 (passim).

15 Ruchatz, AG 2015, 1 (1); ebenso: Freund, NZG 2015, 1419 (1419); Sailer-Coceani, in:
Ständige Deputation des Deutschen Juristentages, Verhandlungen des 70. Deutschen Juristen-
tages, Band II/1, Sitzungsberichte – Referate und Beschlüsse, Teil N, Hannover 2014, N 11
(N 12); Spindler, AG 2013, 889 (896).

16 Hoffmann-Becking, ZHR 181 (2017), 737 (744); Ruchatz, AG 2015, 1 (1).
17 Vgl. hierzu z.B. Gaul, AG 2015, 109 (109 f.), der den Fokus auf potentiell existenz-

vernichtende Regressansprüche bei Kartellbußen legt.
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